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0 2 6 1 Generalsekretariat: Beitrag 2006 an die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK): Ausqabenbewilligunq;
einjähriger Verpflichtungskredit

1. Gegenstand

Der Kanton Bern, vertreten durch den Erziehungsdirektor, ist seit der Gründung im
Jahre 1897 Teilnehmer der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK); vgl. Hans Badertscher (Hrsg.), Die Schweizerische
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 1897 bis 1997-Entstehung
Geschichte Wirkung, Bern 1997, S. 11 bis 30. Seit der Gründung tragen die Kantone
den jährlichen Aufwand der EDK nach Massgabe der Bevölkerungszahl (vgl. § 7 der
„Bestimmungen betreffend die periodischen Zusammenkünfte der kantonalen
Erziehungsdirektoren" vom 27. Juli 1898 und Art. 5 des Statuts vom 3. März 2005 der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren [heute gültiges EDK-
Statut]. Da dieser Finanzierungsschlüssel keinen Spielraum für den Kanton Bern
zulässt, handelt es sich um eine gebundene Ausgabe. Die EDK stellt den Kantonen
den geschuldeten Anteil am Aufwand jährlich in Rechnung. Der gemäss
Budgetbeschluss der Plenarkonferenz im Juni festgesetzte Konferenzbeitrag wird am
Anfang des Jahres in Rechnung gestellt, die definitive Abrechnung erfolgt nach
Abschluss des Rechnungsjahres.

2. Rechtsgrundlage

- Art. 2 Abs. 2 der Kantonsverfassung vom 6. Juni 1993 (KV; BSG 101.1)
- Art. 5 des Statuts vom 3. März 2005 der Schweizerischen Konferenz der

kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK-Statut; abrufbar unter:
www.edk.ch/Rechtsetzung/SammlungRechtsgrundlagen

- Art. 5 des Konkordats vom 29. Oktober 1970 über die Schulkoordination (BSG
439.13)

3. Ausgabenart:

Gebundene und Wiederkehrende Ausgabe

4. Rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Art. 47 und Art. 48 Abs. 1 Bst a und c des Gesetzes vom 26. März 2002 über die
Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG)
Art. 146 Absatz 1 und 2, Artikel 152 Absatz 1 der Verordnung über die Steuerung
von Finanzen und Leistungen (FVL) vom 3. Dezember 2003



5. Kreditart: Gesprochen wird ein einjähriger Verpflichtungskredit

6. Massgebende Kreditsumme: Gesamtkosten (inkl. Mwst.) Fr. 940'219.~

7. Folgekosten: Keine

8. Rechnungsjahr: 2006

9. Konto: 361000/910010

10. KLER-Kreis: 19060, FB 1442 Generalsekretariat GS ERZ

11. Produktgruppe: 08.01.9100 Führungsunterstützung

12. Kredit und Auszahlung

Der Kredit liegt bei der Erziehungsdirektion im Rahmen des Voranschlags für das
Rechnungsjahr 2006. Die Auszahlung hat auf Konto-Nr. 235-693.590.01 V bei der UBS
AG, Bern zu erfolgen.

An die Erziehungsdirektion und an die Finanzdirektion
An die Steuerungskommission
An die Finanzkontrolle

Für getreuen Protokollauszug Der Staatsschreiber


